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Auf vielseitigen Wunsch veröffentlichen wir m chstehend noch einen
Auszug aus den Statuten unseres Verbandes :

Art. 2

Der Verband "bezweckt die umfassende Wahrung und Förderung aller
protestantischen Interessen auf dem Gebiete des Films, des Radio, des Fernsehens
und verwandter Gebiete.

Zu seinen Aufgaben gehört besonders ï

) die Förderung des guten und die Bekämpfung des schlechten Films...
d) Beschaffung und Vorführung von geeigneten Filmen (Normal -und

Schmalfilmen).
e) Herausgabe von Druckschriften
f Unterstützung und Heranbildung geeigneter Film- und Radiomitarbeiter.
g) Zusammenarbeit mit ähnlichen Organisationen im Ausland,
h) Beratung und Auskunfterteilung an Kirchenbehörden, Pfarrämter und

anderweitige protestantische Interessenten usw.
Art. 3

Als Mitglieder werden aufgenommen :

1) Oertliche protestantische Film-und Radiogemeinden
2) Einzelmitglieder an Orten, in denen keine solchen Gemeinden bestehen.
3) Als Kollektivmitglieder protestantische Organisationen, an deren

Sitz keine protestantische Filmgemeinde besteht.
Mitglieder können werden : Alle natürlichen oder juristischen

Personen, die einer der im Schweiz. Evang. Kirchenbund zusammengeschlossenen
Kirchen oder einer auf biblisch-reformatorischem Boden stehenden- Freikirche
angehören.

Die Mitgliedschaft können nicht erwerben î
Vollamtlich-tätige Mitarbeiter am Rundspruch,
Personen aus der Filmwirtschaft, (Kino, Verleih, Produktion etc.)
sowie deren Organisationen.

Art, 5
Die Organe des Verbandes sind :

1; Dia Generalversammlung.
2; Der Gesamtvorstand.
3. Der Arbeit sausschuss mit Filmprüfungskommission und Zentralstelle.
4. Evant, durch den Vorstand beste?"'te weitere Kommissionen, z.B. Re-

dakticnskomission. •

3. Die Kontrollstelle,
Art. 7

In die Kornetenz der Generalversammlung fallen vor allem folgende
Ge schäfte :

1) Wahl des Gesamtvorstandes und des Verbandspräsidenten.
2) Wahl der Reohnungsrevisoren
3) Abnahme der Jahresrechnung
4) Aenderung der Statuten
5) Rekursrecht in Mitgliedschaftssachen) Von den Mitgliedern vorgeschlagene Geschäfte, sofern diese mindestens

14 Tage vor der Generalversammlung beim Gesamtvdrstand angemeldet
wurden.
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